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Überwiegend politisch Interessiert

Das politische Interesse der Bevölkerung war in den Altersgruppen.....


...14 bis 59 Jahre
...60 Jahre und älter
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Direkte Demokratie - Begrifflichkeiten

Volksabstimmungen

Der Begriff „Volksabstimmungen“ bezeichnet in der Regel die Gesamtheit aller Verfahren, mit denen die wahlberechtigte Bevölkerung an der politischen Willensbildung oder an der Entscheidung in Sachfragen teilhat.

Volksinitiative

Eine Volksinitiative (auch Volksantrag, Volkspetition) ist die rechtlich definierte Möglichkeit für Bürger (oder auch Bewohner) eines Gemeinwesens, ein Thema auf die Tagesordnung ihres Parlaments oder ihrer Vertretung zu setzen. Zu diesem Zweck können in der Regel Unterschriften gesammelt werden

Die Volksinitiative kann ein komplett eigenständiges Instrument und/oder Voraussetzung für die Auslösung eines Volksbegehrens sein.

Volksbegehren

Über Volksbegehren können Bürger den Gesetzgeber zum Handeln auffordern. Hierzu ist es in der Regel erforderlich, dass sich eine klar definierte Anzahl (beispielsweise 10 % der hierzu Berechtigten) innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums bei Stadt- oder Gemeindeverwaltungen als Unterstützer registrieren lässt. 

Volksentscheid

Volksentscheide machen es möglich, das Anliegen eines Volksbegehrens durchzusetzen, falls der parlamentarische Gesetzgeber dies nicht übernimmt. Häufig hat das Parlament die Möglichkeit, einen alternativen Vorschlag zu machen, so dass die Abstimmenden dann zwischen dem Volksbegehren und einem parlamentarischen Alternativvorschlag wählen können.

Quorum

Ein Quorum beschreibt die Zahl der hierzu Berechtigten, die an einer Volksinitiative, einem Volksbegehren oder einem Volksentscheid für einen erfolgreichen Ausgang teilnehmen oder in einer bestimmten Weise abstimmen  müssen.

Quoren können als absolute Zahlen (z.B. „100 000 Unterschriften“) oder als Prozentanteile („10 Prozent aller zur Unterschrift Berechtigten“) gesetzt werden. 

Beim Volksbegehren gelten in der Regel gleichzeitig zwei verschiedene Quoren: Einerseits muss die Mehrheit der Abstimmenden zugestimmt haben (Zustimmungsquorum). Andererseits muss daran eine Mindestzahl der zur Teilnahme Berechtigten mitgewirkt haben (Teilnahmequorum). Ein Beispiel: Für ein erfolgreiches Volksbegehren zur Änderung der bayerischen Verfassung müssen mindestens 50 % der Abstimmenden mit ‚ja’ stimmen (Zustimmungsquorum) und gleichzeitig müssen die mit ‚ja’ stimmende auch 25 % aller zur Abstimmung berechtigten ausmachen (bei rund 8 Millionen Wahlberechtigten in Bayern also rund 2 Millionen JA-Stimmen).
WIKIPEDIA

Direkte Demokratie - Funktionsweise in Deutschland

Direkte Demokratie gibt es in Deutschland nur sehr beschränkt. Sie ist zudem auf den drei Verwaltungsebenen unterschiedlich geregelt und nimmt von der unteren zur oberen Ebene ab: 

Kommunen (z. B. Bebauungspläne, Haushaltsentwürfe, Bürgerbegehren/Bürgerentscheid)    

Länder (je nach Landesverfassung z. B. Volksentscheid; Verfassungsänderung; Auflösen des Landtags)   

Bund (Neugliederung des Bundesgebietes nach Art. 29 GG, neue Verfassung nach Art. 146 GG) Auf Bundesebene werden dem Volk zur Zeit im Grundgesetz keine direktdemokratischen Rechte eingeräumt. Nur wenn eine neue Verfassung in Kraft treten soll (Artikel 146 des Grundgesetzes) soll sich das Volk direkt beteiligen. Aber auch diese Ausnahme ist nicht ohne Widerspruch geblieben. Sie spricht nur „von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen“. Diese juristisch unklare Formulierung wurde vor allem in jüngerer Zeit von einigen Staatsrechtlern dahingehend gewertet, dass auch eine repräsentative Entscheidung den freien Willen des Volkes ausdrücken kann, wodurch ein Volksentscheid umgangen würde. Bei der Neugliederung der Bundesländer gemäß Art. 29 Abs. 2 ff. GG handelt es sich nicht um ein bundesweites Plebiszit, sondern lediglich um ein Territorialplebiszit in den betroffenen Bundesländern, bei dem Landesvölker den Zusammenschluss oder die Aufteilung ihrer Länder in einem Volksentscheid bestätigen oder ablehnen können. Ein Initiativrecht besitzen sie hingegen nicht. Die Anwendung der direktdemokratischen Rechte ist daher eher die Ausnahme als die Regel. Lediglich in Bayern kommt es häufiger zu Volksabstimmungen, weil in Bayern die Zahl der geforderten Unterschriften nicht so prohibitiv hoch ist, wie in anderen Bundesländern. In Hamburg wurden Volksbegehren und Volksentscheid 2005 von der CDU-Regierung erschwert: Künftig dürfen etwa Stimmen nicht immer in der Öffentlichkeit, sondern nur noch auf Bezirksämtern gesammelt werden. Auch bestätigte das Hamburger Landesverfassungsgericht bereits die Praxis der Hamburger Bürgerschaft, ergangene Volksentscheide nach deren Inkrafttreten wieder zu kassieren. 

Auf Kommunalebene gibt es zahlreiche         Möglichkeiten, direkten Einfluss auf die Politik zu nehmen. So existieren zahlreiche Anhörungspflichten, bei denen die Bürger z. B. bei Änderungen eines Bebauungsplans oder bei Planfeststellungsverfahren für Straßen angehört werden müssen 

und ihre Einwände berücksichtigt werden müssen. Ebenso wird auch der Haushaltsentwurf allen Bürgern zur Ansicht zur Verfügung gestellt und eventuelle Einsprüche beraten. In Teilen Deutschlands gibt es auf kommunaler Ebene auch ein Bürgerbegehren.

DAS PARLAMENT, Nr. 10, 6. 3. 2006

Direkte Demokratie in den Bundesländern

Von Bärbel Martina Weixner
Bis Ende 2004 zählte der Verein "Mehr Demokratie e. V." 162 plebiszitäre Initiativen, d.h. angestrebte Volksinitiativen und Volksbegehren. Dabei sind Bayern mit über 20Prozent aller Verfahrensansätze (37), Brandenburg mit rund 12 Prozent (20) und Hamburg mit etwa 11 Prozent (18) regionale Schwerpunkte. Im November 2004 wurde das 50. Volksbegehren in einem Bundeslanddurchgeführt, bezeichnenderweise in Bayern. Betrachtet man die absolute Zahl der bis Ende 2004 durchgeführten Verfahren zur Volksgesetzgebung so hält Bayern mit insgesamt 15 Volksbegehren und fünf Volksentscheiden klar vor Hamburg mit sieben Begehren und vier Entscheiden den ersten Platz. Schaut man jedoch auf die Häufigkeit der durchgeführten Verfahren, dann nimmt Hamburg vor Bayern, Brandenburg und Sachsen den Spitzenplatz ein mit durchschnittlich einem Volksbegehren pro Jahr und einem Volksentscheid alle zwei Jahre.  Anzumerken ist, dass in drei Bundesländern noch gar kein Volksbegehren stattgefunden hat: in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland. Und nur in fünf der 16 Bundesländer haben bislang überhaupt Volksentscheide auf Grundlage eines Volksbegehrens stattgefunden: in Bayern (5), Hamburg (4), Schleswig-Holstein (2), Sachsen (1) und Sachsen-Anhalt (1).  Zeitlich gesehen fanden rund 90 Prozent aller Initiativen ab 1990 statt, nach dem Zuwachs durch die fünf ostdeutschen Bundesländer und den plebiszitären Verfassungsreformen in den alten Bundesländern.

Unter den bisher beantragten Volksbegehren und Volksinitiativen lassen sich eindeutig thematische Schwerpunkte feststellen, die maßgeblich mit den relativ wenigen den Bundesländern verbliebenen Landeskompetenzen zu tun haben. Dabei widmen sich über ein Drittel aller Verfahren dem Themenbereich Schule, Bildung und Erziehung.

Anhand des Politikfelds Schule, Bildung und Erziehung lassen sich Erfolg und Misserfolg plebiszitärer Initiativen veranschaulichen. Betrachtet man nur die beantragten Volksbegehren, so ist festzustellen, dass rund zwei Drittel der Zulassungsanträge bereits am Finanztabu der Landesverfassungen scheiterten. Eine Korrektur der Entscheidung der zulassenden Behörde zugunsten der Initiatoren durch die Landesverfassungsgerichte erfolgte kaum. Die folgende Übersicht zum originär landespolitischen Themenfeld "Schule, Bildung und Erziehung" kann noch einmal deutlich die zeitlichen und regionalen Schwerpunkte plebiszitärer Initiativen 

belegen. In die Zählung flossen alle angestrebten plebiszitären Initiativen ein ohne Rücksicht auf tatsächliche Durchführung oder Erfolg.

Insgesamt war von 51 Volksbegehren, die bis Ende 2004 durchgeführt wurden, genau ein Drittel erfolgreich. Vier Begehren wurden vom Parlament übernommen; dreizehnmal kam es zum Volksentscheid. Dabei gingen acht Entscheide zugunsten der Initiatoren aus. Kritisch muss angemerkt werden, dass die für die Umsetzung der Volksabstimmung zuständigen Staatsorgane das Ergebnis nicht immer akzeptierten. So wurden die Regelungen zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern, 

die 1995 per Volksentscheid eingeführt wurden, durch ein Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs von 1997 hin zum damaligen CSU-Landtagsentwurf korrigiert. Auch der Volksentscheid in Hamburg von 2004, der sich erfolgreich gegen die Privatisierung der Landesbetriebskrankenhäuser wandte, wurde durch einen gegenteiligen Beschluss der Bürgerschaft de facto aufgehoben. Der bestimmte Charakter eines Volksentscheids als verfassungsrechtlich garantierte Alternative zum parlamentarischen Beschluss wird damit unterlaufen. Hier zeigt sich nicht selten ein wenig souveräner Umgang der Volksvertreter mit dem direkt geäußerten Willen des Souveräns.

BOECKLER IMPULS - DEMOKRATIE 

Neue Wege für politische Beteiligung 

Zwischen den Wahlterminen haben Bürger meist wenig Einfluss auf die Politik. Ein neues Instrument der Bürgerbeteiligung könnte auf kommunaler Ebene mehr Mitsprache ermöglichen. 

Die Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben des Staates nehmen ständig zu. Was nicht mit wächst, sind die Möglichkeiten der Bürger zur Mitsprache. Das Gemeinwesen entwickelt sich so zu einem System, in dem die „Mehrheit auf Selbstbestimmung zugunsten einer immer einflussreicher werdenden ‚politischen Klasse‘“ verzichtet, schreiben der Soziologieprofessor Helmut Klages und seine Mitarbeiter in einer aktuellen Veröffentlichung.* Die Wissenschaftler haben mit Förderung der Hans-Böckler-Stiftung ein neues Beteiligungskonzept für die kommunale Ebene entwickelt und in Modellversuchen getestet. Das  Bürgerpanel kann die repräsentative Demokratie um ein Element direkter Beteiligung ergänzen. Als Vorbild dienten Bürgerinformations- und -beteiligungsverfahren, die in Großbritannien schon länger eingesetzt werden. 

Hohe Hürden für Bürgerbehren. 

Die bisher bestehenden, über das Wahlrecht hinausgehenden, Beteiligungsmöglichkeiten werden selten genutzt, zeigt eine Untersuchung aus 

dem Jahr 2006: In den zurückliegenden 50 Jahren gab es in den knapp 14.000 deutschen Kommunen nur gut 2.800 Bürgerbegehren. Nach Klages und seinen Co-Autoren liegt dies jedoch nicht in erster Linie am politischen Desinteresse der Bürger. Den Grund sehen die Forscher eher in organisatorischen Hürden, die einzelne Bürger oder kleinere Gruppen von Bürgern kaum überwinden können – zum Beispiel viele hundert Unterschriften zusammenzutragen. Faktisch sind Bürgerbegehren entgegen ihrer Intention häufig die Folge „politikinterner Entscheidungen“, so das Gutachten. Sie werden oft nicht von der Bevölkerung, sondern der Opposition im Rathaus angestoßen. Doch das ist nicht der einzige Haken traditioneller Beteiligungsansätze: Bürgerbegehren oder ähnliche Verfahren ermöglichen keine kontinuierliche Mitgestaltung der Politik, sondern lösen nur Einzelfragen. Sie blitzen „da und dort wie Sternschnuppen“ auf, schreiben Klages und Kollegen. Außerdem sei oft fraglich, wie repräsentativ die Ergebnisse sind, denn bei geringer Gesamtbeteiligung können sich leicht spezielle Interessengruppen durchsetzen. Dies sei neben Kostenargumenten und dem hohen Zeitaufwand ein Grund dafür, dass Politiker der Bürgerbeteiligung oft mit Skepsis begegnen. Im schlimmsten Falle tragen solche Ansätze dazu bei, dass als Gegenstück zur Politikverdrossenheit der Bürger eine ohnehin bereits erkennbare Bürgerverdrossenheit der Politiker weiter anwächst, schreiben die Autoren. 

Bürgerpanels: regelmäßige, repräsentative Befragung. 

Ausgangspunkt des Panel-Konzepts ist eine repräsentative Stichprobe der Wahlberechtigten, etwa 750 bis 1.000 Personen. Sie wird aus den Karteien der Einwohnermeldeämter zusammengestellt. Ein solcher repräsentativer Personenkreis wird zu wichtigen lokalpolitischen Fragen mehrmals im Jahr schriftlich oder per Internet befragt. Aber interessierte Bürger müssen nicht warten, bis das Los bei einer Stichprobenziehung auf sie fällt: Jeder, der möchte, kann einen Fragebogen anfordern und ausfüllen, auch wenn er nicht in der Zufallsstichprobe enthalten ist. Der Vergleich zwischen den Äußerungen der Bürger in der Zufallsstichprobe und den Äußerungen derer, die sich aus eigener Initiative beteiligen, hilft dabei, die Resultate besser einzuordnen. Im 

Gegensatz zu traditionellen Befragungen wird beim Bürgerpanel und 

mittelbar erkennbar, wenn eine besondere Gruppe – beispielsweise die Akademiker in einem bestimmten Stadtviertel – ihre Spezialinteressen artikuliert. Anhand der Zufallsstichprobe lassen sich die Resultate aber zu einem repräsentativen Meinungsbild zusammenfügen. Dies erhöhe die „Legitimität“ der Äußerungen der Bürger und damit die Chance, von Politikern akzeptiert zu werden, erwarten die Wissenschaftler. Die Erfahrungen aus Modellversuchen in Arnsberg, Herford, Speyer und Viernheim offenbarten den Forschern zufolge weitere Vorzüge des Panel-Ansatzes: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis habe sich als sehr günstig erwiesen. Die „Niederschwelligkeit“, das heißt der geringe Aufwand für die Bürger, sorgte für eine rege Beteiligung. 

Differenzierte Fragebögen und regelmäßige Wiederholungen 

ermöglichten einen fort
gesetzten Dialog zwischen Bürgern und Politik, heißt es in der Studie – im Gegensatz zu sporadischen Veranstaltungen, bei denen die Bürger nur einmal zu Wort kommen, oder zu Großabstimmungen, bei denen sie nur mit ja oder nein stimmen können. Die Autoren gehen davon aus, dass die Zahl der teilnehmenden Bürger im Laufe der Zeit immer weiter wächst. Mit der Panel-Technik könnte sich die „Zuschauerdemokratie“ zur „lebendigen Demokratie“ wandeln, wenn sich das Verfahren in den Kommunen durchsetzt – und möglicherweise auch den Weg auf Landes- und Bundesebene findet.   􏰁

Quelle: Helmut Klages, Carmen Daramus, Kai Masser: Bürgerbeteiligung 

durch lokale Bürgerpanels, edition sigma, Berlin 2008 
BOECKLER IMPULS - POLITIK
Demokratie: Vertrauen der Deutschen schwindet bedenklich
Von Angelika Scheuer
Nur noch 28 Prozent der Ostdeutschen und 56 Prozent der Westdeutschen sind zufrieden damit, wie unsere Demokratie funktioniert. Im europäischen Vergleich spricht eine Analyse des Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in Mannheim* von einer geradezu „dramatischen“ Entwicklung. 
Jahrelang waren die Deutschen mit ihrer Demokratie zufriedener als die EU-Bürger im Schnitt. Von Herbst 2002 bis Frühjahr 2004 ist ihr Vertrauen in das System aber – gegen den europäischen Trend und quer durch alle Bevölkerungsgruppen - schlagartig abgesackt: um 15 Prozentpunkte im Westen, um 16 im Osten. Mit nur 51 Prozent Zustimmung liegt es nunmehr unter EU-Niveau (siehe Tabelle). Nur 1997, dem letzten Jahr der Kohl-Regierung, waren die Deutschen noch unzufriedener mit dem politischen System als heute.

Auffällig ist, dass es bis 1990 in Westdeutschland eine ziemlich stabile Zufriedenheit mit dem System gab: Mehr als drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger waren zwischen 1976 und 1990 jeweils zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Demokratie. Danach begann ein Abwärtstrend als Zickzackkurs, mit heftigen Ausschlägen. 
Jüngere zufriedener 

Das insgesamt niedrigere Niveau der Demokratiezufriedenheit in Ostdeutschland ordnet die Analyse angesichts der kürzeren demokratischen Geschichte als „nicht verwunderlich“ ein. Der starke Zufriedenheitsverlust jetzt sei aber selbst im Vergleich mit den mittel- und osteuropäischen EU- Neumitgliedern und -Kandidaten auffällig. Nur die Slowakei (20%), Polen (16%), Bulgarien (19%) und Rumänien (18%) bringen an diesem Punkt noch weniger Zufriedene zusammen. Entgegen mancher Befürchtungen sind in Ostdeutschland aber die Jüngeren (16- bis 34-   Jährige) deutlich zufriedener (43%) mit der Demokratie als die Älteren (32%). 
Tagespolitik nicht aus
ausschlaggebend 

Demokratiezufriedenheit wird normalerweise wenig von der Tagespolitik beeinflusst. Erst wenn Bürger länger mit Politikern und Parteien unzufrieden sind, glauben sie, dass auch durch Wahlen nichts zu verbessern ist. In den westeuropäischen Ländern haben bei der Einschätzung politische Gründe ein deutlich stärkeres Gewicht – Vertrauen in die politischen Institutionen sowie Polizei und Justiz. In Mittel- und Osteuropa dagegen spielen für die Demokratiezufriedenheit wirtschaftliche Erwartungen eine wichtigere Rolle, und vor allem auch: die persönliche wirtschaftliche Perspektive. Der innerdeutsche Vergleich entspricht diesem europäischen Bild. Die Ostdeutschen haben bei den Bewertungen stark die persönliche wirtschaftliche Lage im Blick, im Westen haben politische Faktoren ein größeres Gewicht. Für ganz Deutschland macht die ZUMA- Analyse  aber einen „ausgeprägten wirtschaftlichen Pessimismus der Bevölkerung“ als eine Ursache der Verdrossenheit aus.

WIKIPEDIA

Direkte Demokratie - Geschichte in Deutschland

In der Weimarer Republik räumte der Art. 73 der Verfassung der Bevölkerung das Recht ein, dem Parlament mit mindestens 10 % der Unterschriften der Wahlberechtigten einen Gesetzesvorschlag zu machen. Stimmte das Parlament diesem Entwurf nicht zu, kam es zum Volksentscheid, dessen Erfolg davon abhing, dass 50 % des Wahlvolkes daran teilnahmen und überdies die Mehrheit der Teilnehmenden dem Volksbegehren zustimmte. Alle drei Versuche eines Volksbegehrens scheiterten. 1926 scheiterte die von KPD und SPD unterstützte „Fürstenenteignung“ mit einer Beteiligung von 39,6 % an der 50-%-Hürde. Bei 96,1 % Ja-Stimmen stimmten insgesamt 36,3 % aller Wahlberechtigten zu. Dies hätte für einen Erfolg ausgereicht, wenn zusätzlich ein gewisser Anteil der Nicht-Abstimmer mit „Nein“ gestimmt hätte. Durch das Beteiligungsquorum ist also für die Gegner eines Gesetzesvorschlages ein Boykottaufruf eine bessere Strategie gewesen als ein Aufruf zur „Nein“-Stimme. „Gegen den Panzerkreuzerbau“, unterstützt von der KPD, scheiterte 1928 mit 1,2 Mio. Unterschriften bereits am 10 %-Quorum. Der Volksentscheid gegen den 

Young-Plan, der von NSDAP und DNVP unterstützt worden war, scheiterte 1929 mit nur 14,9 % Stimmbeteiligung, davon 94,5 % Ja-Stimmen, also eine Unterstützung von 13,8 % aller Wahlberechtigten. Obwohl keine der Initiativen aufgrund der hohen Teilnehmerauflage von 50 % Erfolg hatte, werden die Erfahrungen von Weimar immer wieder als Argument gegen Direkte Demokratie in Deutschland verwendet, da die Rechtsextremisten Gelegenheiten zur Agitation erhalten hätten. Schließlich war das Volksbegehren vom Dezember 1929 eine Initiative der Nationalsozialisten gegen den Young-Plan und damit gegen die Kriegsschuld. Allerdings bot auch die Repräsentative Demokratie, insbesondere bei den Reichstagswahlen, den Extremisten entsprechende Gelegenheiten. Die drei zur Zeit des Nationalsozialismus durchgeführten Plebiszite (Austritt aus dem Völkerbund 1933, Amt des Reichspräsidenten 1934, Anschluss Österreichs 1938) waren unklar und suggestiv formuliert und boten zudem nur die Möglichkeit, bereits vollzogenen Maßnahmen im Nachhinein zuzustimmen.

Verkehrte Welt: Konservative Abgeordnete lehnen Direkte Demokratie ab, linke befürworten sie

Von Anna Christmann

(..) Obwohl Volksentscheide in der Regel bremsend, konservativ und teilweise minderheitenfeindlich sind, befürworten vor allem links-liberale Politiker die Einführung direkter Demokratie auf Bundesebene. 

Wir stehen somit vor der Frage, woher dieser Widerspruch kommt. Warum drängen ausgerechnet die ‚Linken’ darauf, Volksentscheide einzuführen, obwohl zu erwarten ist, dass sie als Folge ihre bevorzugte Politik schwerer umsetzen könnten als zuvor? 

Zu vermuten ist, dass die Abgeordneten dass die Abgeordneten zum einen schlecht über die Wirkung direkter Demokratie informiert sind oder sich schlicht noch keine Gedanken über die möglichen Auswirkungen auf das politische Tagesgeschäft gemacht haben. Hinzu kommt zum zweiten, dass beide politischen Lager direkte Demokratie nicht nach ihren Politik Ergebnissen, sondern nach partizipativen Gesichtspunkte beziehungsweise nach ihrem Bedrohungspotential für die repräsentative Demokratie beurteilen. 

(...) Die stärksten Zustimmungsraten fanden in der Umfrage die Thesen, dass direkte Demokratie mehr demokratische Legitimation im Allgemeinen bringe und, dass durch direkte Demokratie Entscheidungen näher an den Bürger rückten. Bei beiden Punkten handelt es sich um partizipationsorientierte Werte, die den Volksrechten zugeschrieben werden. Die PSG und die ÖSP stimmten diesen Thesen mit Abstand am stärksten zu. Das lässt sich aus der Entstehungsgeschichte der beiden linken Parteien erklären, sind doch beide aus Protestbewegungen entstanden. Auf dieser Geschichte begründet sich ein Demokratieverständnis, das den Bürgern möglichst viele Mitbestimmungsechte einräumt und die Macht der Regierung einzuschränken sucht. (..) Die linke Position läst sich also durch eine Betonung dieser Werte der direkten Demokratie erklären.                    Wie ist dann aber die Skepsis der konservativen Parteien in Deutschland zurückzuführen, die die Politikergebnisse direkter Demokratie im 

Allgemeinen begrüßen müssten? Neben der Unwissenheit über die tatsächlichen Auswirkungen direkter Demokratie scheint eine grundsätzliche Skepsis aus anderen Gründen zu bestehen. Zum einen hält sich die Idee hartnäckig, dass direkte Demokratie mit zum Ende der Weimarer Republik beigetragen habe. Und das obwohl dieser Zusammenhang von der Politikwissenschaft längst als Gerücht entlarvt wurde oder zumindest nie nachgewiesen werden konnte. Immerhin stimmten der These in unserer Umfrage nur sieben Prozent der Bundestagsabgeordneten zu. Es handelte sich dabei aber ausschließlich um konservative Abgordnete. Innerhalb der KVP-Fraktion sind 21 Prozent der Abgeordneten der Meinung, dass die direkte Demokratie der Weimarer Republik 

nachhaltig geschadet habe. 

Zudem unterliegen konservative Parteien der Vorstellung, dass direkte Demokratie den Parlamentarismus bedrohe. Es ist die umgekehrte Position der linken Parteien, die die Macht der Regierung beschränken wollen. 

(...) Insgesamt zeigt sich also, dass die Pro und Contra Positionen gegenüber direkter Demokratie der beiden politischen Lager nicht auf praktischen Erfahrungen beruhen. (...) Dabei würde die Auseinandersetzung mit der direktdemokratischen Praxis in anderen Staaten die seit Jahren stockende Debatte um die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bundes-ebene befruchten. (...) Womöglich könnten sich die KVP- Abgeordneten mit dem Gedanken des 

Volksentscheids anfreunden, wenn sie sich bewusst wären, dass die Ergebnisse im Allgemeinen eher mit ihren politischen Zielen korrespondieren, als dass sie ihnen widersprechen würden. Und die andere Seite würde sich womöglich ausführlicher Gedanken machen, welche Art von direktdemokratischen Mitteln man einführen sollte, um einer zu konservativen und bremsenden Wirkung entgegenzusteuern. Nicht nur ein Blick über den eigenen Tellerrand, sonder einer über die eigenen Landesgrenzen hinaus wäre mehr als angebracht.

Von Anna Christmann, In welche politische Richtung wirkt die direkte Demokratie? Rechte Ängste und linke Hoffnungen in Deutschland im Vergleich zur direktdemokratischen Schweiz. Nomos-Verlag, Baden-Baden 2009, S. 97 ff
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